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        STADT
LIPPSTADT

BEBAUUNGSPLAN
NR. 162

BAD 
WALDLIESBORN

GEWERBEGEBIET
SEILERWEG -

TEILAUFHEBUNG

C. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBER-
NAHMEN
1. Einsichtnahme Rechts- und sonstige Grundlagen 

Die im Bebauungsplan in Bezug genommenen Gesetze, Verordnungen, Erlasse, 
Gutachten, DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke sind während 
der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Lippstadt, Fachdienst Stadtplanung und 
Umweltschutz, Stadthaus Ostwall 1, 59555 Lippstadt einsehbar.

A. ERKLÄRUNG DER PLANZEICHEN
UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 7 
BauGB

1.2. Grenze des räumlichen Aufhebungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 7 
BauGB

1. Sonstige Festsetzungen

B. 

vorhandene Flurstücksgrenze
 
 

vorhandene Gebäude
 
 

Wasserlauf (Kaltestrot) 
 

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

 
vorhandene Bäume

 
 

Böschung

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss:

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am ___________ gem. § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Beschluss 
wurde am ___________ in der Tageszeitung „Der Patriot“ öffentlich bekannt 
gemacht.

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat vom 
___________ bis    ___________ stattgefunden. Der Beschluss wurde am 
___________ in der Tageszeitung „Der Patriot“ öffentlich bekannt gemacht.

3. Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB hat 
vom   ___________ bis ___________ stattgefunden.

4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB hat 
vom ___________ bis ___________ stattgefunden.

5. Öffentliche Auslegung

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am ___________ die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Beteiligung der Öffent-
lichkeit hat vom ___________ bis ___________ stattgefunden. Ort und Dauer 
der öffentlichen Auslegung wurden am ___________ in der Tageszeitung 
„Der Patriot“ öffentlich bekannt gemacht.

Lippstadt, den ___________ 

Der Bürgermeister 
im Auftrag

_______________________
Heinrich Horstmann
Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauen

6. Satzungsbeschluss/Ausfertigung

Der Rat der Stadt Lippstadt hat aufgrund § 7 i.V.m. § 41 GO NRW in der 
Sitzung am ___________ den Bebauungsplan Nr. 162 „Bad Waldliesborn 
Seilerweg-Teilaufhebung“  bestehend aus Planzeichnung und textlichen 
Festsetzungen gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen und der 
Begründung zugestimmt.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Lippstadt, den___________ 

_______________________ _______________________
Arne Moritz
Bürgermeister Schriftführer

L.S.

7. Bekanntmachung/Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 162 „Bad Waldliesborn Seilerweg-Teilaufhebung“  
wurde gem. § 10 Abs. 3 BauGB am  __________  unter Hinweis auf den Ort 
der Einsichtnahme in der Tageszeitung „Der Patriot“ ortsüblich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Lippstadt, den ___________ 

_______________________
Arne Moritz
Bürgermeister

L.S.

KATASTERVERMERK
 
Die Planunterlage dieses Bebauungsplanes wurde unter Verwendung amtli-
cher Unterlagen des Liegenschaftskatasters und aufgrund örtlicher Ergän-
zungsmessungen angefertigt. Sämtliche Darstellungen entsprechen dem ge-
genwärtigen Zustand und stimmen mit dem Liegenschaftskataster vom heuti-
gen Tage überein. 
Es wird bescheinigt, dass die Planunterlage den Anforderungen des § 1 
PlanZV entspricht.

Lippstadt, den ___________

_______________________
Christian Kißler
Fachdienstleiter GeoService und Wertermittlung

L.S.

GEOMETRISCHE FESTLEGUNG

Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der Städtebaulichen Planung 
geometrisch eindeutig ist.

Lippstadt, den ___________ 

Der Bürgermeister 
im Auftrag

_______________________
Heinrich Horstmann
Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauen
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